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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Kapitalmarkt

Die eidgenössischen Räte berieten im Zuge der Behandlung der Lex USA zwei weitere
Geschäfte im Zusammenhang mit der Finma. Die Wirtschafts- und
Abgabekommissionen beider Räte forderten mittels zweier gleichlautender Motionen
den Bundesrat dazu auf, die Aufsichtsbehörde zur Verschärfung ihrer Enforcement
Policy im Bereich der Gewährserfordernis zu bewegen. Die Aufforderung sollte unter
Berücksichtigung der Unabhängigkeit der Finma erfolgen. Konkret wollten die Motionen
erreichen, dass vermehrt Berufsverbote für Bankmanager auf Basis von Art. 33
Finanzmarktaufsichtsgesetz ausgesprochen wurden. Thomas Aeschi (svp, ZG) verwies
auf formaljuristische Mängel der Motionen. Er argumentierte, dass der Bundesrat der
Finma keine direkten Vorschriften machen könne. Bundesrätin Widmer-Schlumpf
erachtete das Begehren ebenfalls als „nicht ganz einfach umsetzbar“. Trotz dieser
Bedenken wurden die Motionen sowohl im Nationalrat (mit 100 zu 83 Stimmen, gegen
den Willen von FDP und SVP) als auch im Ständerat (einstimmig) angenommen. 1

MOTION
DATUM: 18.06.2013
FABIO CANETG

Les chambres du peuple et des cantons ont adopté le classement de la motion sur
l'activité irréprochable des dirigeants des banques. 2

MOTION
DATUM: 15.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Sowohl eine Motion der SVP als auch eine Motion Jenny (svp, GL) (Mo. 07.3480) wollten
die Mehrwertsteuer per 1. Januar 2010 um ein Prozent senken unter der Bedingung,
dass bis dahin die Schulden des Bundes jährlich um 3 Mia Fr. gesenkt werden. Der
Bundesrat lehnte beide Motionen entscheiden ab, da einerseits der hohe Überschuss
im Jahr 2006 sowie die vorgesehenen Überschüsse 2008-2011 nicht für die
Finanzierung neuer Vorhaben zur Verfügung stehen und andererseits die Forderung
nach einer Steuersenkung bei der Mehrwertsteuer nicht der Steuerstrategie des
Bundesrates entspricht, welche darauf abzielt, dort steuerliche Erleichterungen
vorzunehmen, wo der positive Einfluss auf Wachstum und Arbeitsplätze am grössten ist.
Die Motion Jenny wurde im Ständerat und die Motion der SVP Fraktion im Nationalrat
deutlich abgelehnt. 3

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Finanz- und Ausgabenordnung

Im November 2022 wollte die FK-SR den Bundesrat in einer Motion mit einer
Überprüfung der staatlichen Aufgaben und Leistungen beauftragen. Im gleichzeitig mit
dem Voranschlag 2023 behandelten Finanzplan 2024–2026 konnte der Bundesrat die
Schuldenbremse aufgrund steigender Ausgaben – unter anderem für die Armee, für die
Horizon Europe-Überbrückung und für die indirekten Gegenvorschläge zur
Gletscherinitiative und zur Prämienentlastungsinitiative – nicht mehr einhalten. Für die
fehlenden CHF 3 Mrd. jährlich sollte der Bundesrat daher das Sparpotenzial der
bisherigen gebundenen und ungebundenen Ausgaben untersuchen. Der Bundesrat
sprach sich für Annahme der Motion aus, zumal er sowieso ein entsprechendes
Bereinigungskonzept für den Voranschlag 2024 und die Finanzplanjahre am Erarbeiten
sei. Gleichzeitig forderte er das Parlament aber auch zu «Zurückhaltung» bei
zukünftigen Ausgaben auf. In der Frühjahrssession 2023 nahm der Ständerat die Motion
stillschweigend an. 4

MOTION
DATUM: 28.02.2023
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sommersession 2023 setzte sich der Nationalrat mit der Motion der FK-SR zur
Überprüfung der staatlichen Aufgaben und Leistungen auseinander. Die FK-NR hatte
zuvor mit 16 zu 9 Stimmen Annahme der Motion beantragt, da gemäss Prognosen ab
dem Jahr 2025 bei den Bundesfinanzen ein hohes strukturelles Defizit zu erwarten sei.
Die Erhebung des Sparpotenzials «bei ungebundenen wie auch bei schwach und mittel
gebundenen Aufgaben» könne zur Sanierung der Bundesfinanzen beitragen. Eine
Kommissionsminderheit Fehlmann Rielle (sp, GE) sprach sich gegen den Vorstoss aus,
da der Bund die ordnungsgemässe Verwendung der Finanzmittel sowieso überprüfe.
Zudem verwies sie auf die strukturellen Überschüsse seit 2008 in der Höhe von CHF 20
Mrd. sowie auf die vom Bundesrat geplanten Ausgabenkürzungen um 2 Prozent für das
Jahr 2024. Gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktionen sprach sich der
Nationalrat mit 121 zu 67 Stimmen für Annahme des Vorstosses aus. 5

MOTION
DATUM: 14.06.2023
ANJA HEIDELBERGER

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Als unrealistisch erachteten Bundesrat und eine klare Mehrheit des Nationalrats eine
Motion der Freiheits-Partei (Mo. 94.3401), die als Grundlage für die Budgetierung der
kommenden Jahre die Rechnung des Jahres mit dem letzten positiven Abschluss, also
1988, forderte. Auch eine von 1993 datierende Motion Giezendanner (fp, AG) (Mo.
93.3590), die den Bund zu einem Steuer- und Abgabenstopp bis Ende 1997 verpflichten
wollte, wurde vom Nationalrat, mit 39 zu 73 Stimmen, abgelehnt. Er folgte damit dem
Bundesrat, der im vorgeschlagenen «Moratorium» ein Hindernis für allfällige
Steuerreformen im Rahmen des Programms zur marktwirtschaftlichen Erneuerung
sah. 6

MOTION
DATUM: 14.03.1995
EVA MÜLLER

Bereits vorher hatte der Nationalrat mit 104 zu 45 Stimmmen aber eine Motion seiner
Finanzkommission überwiesen, die vom Bundesrat bis Ende 1998 ein
Anschlussprogramm zur Beseitigung des strukturellen Defizites verlangt. Die Motion
setzt ausschliesslich auf ausgabenseitige Massnahmen und verlangt in erster Linie eine
Verminderung der laufenden Ausgaben durch eine Vereinfachung der
Verwaltungsorganisation und von Normen und Standards sowie eine Reform des
Finanzausgleichs und Teilprivatisierungen. Der Ständerat folgte der grossen Kammer
entgegen dem Willen des Bundesrates oppositionslos. 7

MOTION
DATUM: 15.03.1995
EVA MÜLLER

Zwei Motionen Graber (lp, NE) (Mo. 94.3429) und Columberg (cvp, GR) (Mo. 94.3472),
die verlangten, im Rahmen der Massnahmen zur Sanierung des Bundeshaushaltes auch
den Abbau der gesetzlichen Vorgaben zu prüfen, wurden nach dem Nationalrat auch
vom Ständerat überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 07.06.1995
EVA MÜLLER

Noch bevor das dritte Sanierungsprogramm für die Bundesfinanzen verabschiedet
wurde, verpflichtete der Ständerat den Bundesrat gegen dessen Willen per Motion
seiner Finanzkommission (Mo. 95.3073) einstimmig dazu, bis Mitte 1996 ein viertes
Sanierungsprogramm vorzulegen. Dieses soll bis zum Jahr 2000 eine
Ausgabenreduktion von wenigstens 80% des strukturellen Defizits, mindestens aber von
CHF 2.5 Mrd. durch die Neustrukturierung, den Abbau und den Verzicht auf
Staatsaufgaben bringen, wobei jedes Departement einen Beitrag von in der Regel 3%
des Haushaltsvolumens leisten soll. Der Motionstext nahm die bereits in anderen
Vorstössen geäusserte Forderung einer verfassungsmässigen Schranke auf, die ab dem
Jahr 2001 ein Wachstum der Staatsausgaben, das über das Wachstum des
Bruttoinlandprodukts hinausgeht, verhindern soll. Der Nationalrat, der vorläufig auf
punktuelle Sanierungsmassnahmen verzichten will, überwies die Motion in der
Herbstsession aber lediglich als Postulat. 9

MOTION
DATUM: 27.09.1995
EVA MÜLLER

Eine Motion der liberalen Fraktion (Mo. 94.3559), die zu Beginn jeder Session eine
Übersicht über alle neuen Stellen und Ausgaben forderte, die mit den traktandierten
Geschäften in Zusammenhang stehen, wurde gegen den Willen von Bundesrat Stich von
beiden Räten überwiesen. Eine weitere Motion der Liberalen (Mo. 93.3580), die den
Bundesrat aufforderte, im Voranschlag 1995 für jede einzelne Rubrik die gesetzlichen
oder verfassungsmässigen Grundlagen anzugeben und alle Ausgaben zu streichen, die
einer derartigen Grundlage entbehren, war zum Zeitpunkt ihrer Behandlung überholt

MOTION
DATUM: 05.10.1995
EVA MÜLLER
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und wurde nur als Postulat überwiesen. 10

Noch weiter als die nationalrätliche Finanzkommission ging eine Motion Blocher (svp,
ZH), die das Bundesbudget über Minderausgaben innerhalb von nur zwei Jahren
ausgleichen und ab 1999 mit dem Schuldenabbau beginnen wollte. Neben der SVP
unterstützte jedoch lediglich die FP den Vorstoss; mit 130:38 Stimmen wurde die vom
Bundesrat als «Rosskur» bezeichnete Motion vom Nationalrat abgelehnt. 11

MOTION
DATUM: 10.06.1996
EVA MÜLLER

Der Nationalrat wünschte mehr Tempo bei der Haushaltsanierung als der Bundesrat.
Im Rahmen der Beratungen des Legislaturfinanzplans 1997-1999 stimmte er mit 113:55
Stimmen einer Richtlinien-Motion (Mo. 96.3181) seiner Finanzkommission zu, die für
1997-2000 eine Beschränkung des Ausgabenwachstums auf durchschnittlich maximal
die Hälfte der Teuerung pro Jahr und den Ausgleich der Staatsrechnung bereits im
Jahre 2000 fordert. Unter anderem sollte der Personalaufwand um 5% reduziert
werden. Als Zweitrat lehnte der Ständerat die Motion mit 28:8 Stimmen aber ab, da das
rasche Sanierungstempo unrealistisch sei. Er unterstützte stattdessen den Bundesrat
auf seinem eingeschlagenen Kurs und hiess mit 31:4 Stimmen eine Motion seiner
Spezialkommission (Mo. 96.3257) gut, die bis Ende 1997 ein striktes
Ausgabenmoratorium und die Beseitigung des Haushaltdefizits bis spätestens im Jahr
2001 vorschreibt sowie keine zusätzlichen Abgaben und Lohnprozente - mit Ausnahme
der AHV und der Infrastrukturprojekte - zulässt. Der Nationalrat überwies den Vorstoss
ebenfalls, womit die im Legislaturfinanzplan festgehaltenen Massnahmen zur
verbindlichen Forderung des Parlamentes wurden. 12

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

Eine Motion Moser (fp, AG), die forderte, dass neue kostenverursachende
Gesetzesvorlagen und Bundesbeschlüsse von der Bundesversammlung nur behandelt
werden dürfen, wenn zugleich ein Finanzierungsnachweis erbracht wird, wurde vom
Nationalrat mit 36:55 Stimmen abgelehnt. 13

MOTION
DATUM: 24.09.1996
EVA MÜLLER

Die liberale Fraktion beklagte in einer Motion den Mangel an Möglichkeiten, das
Bundesdefizit wirklich zu reduzieren, da ein Grossteil der Ausgaben gesetzlich
gebunden sind. Sie beauftragte den Bundesrat, Erlasse in seinem Kompetenzbereich zu
ändern und dem Parlament Vorschläge zu Gesetzesrevisionen zu unterbreiten, die es
erlauben, die Ausgaben um insgesamt CHF 2 Mrd. zu senken. Der Nationalrat überwies
die Motion als Postulat. 14

MOTION
DATUM: 20.03.1998
URS BEER

Die Legislaturplanungs-Kommission des Nationalrates forderte mit zwei weiteren
Motionen eine Reduktion der Steuerquote auf 10% anzustreben, wobei sich die
Staatsquote tendenziell der Steuerquote anzunähern habe und die Bundesschuld
mittelfristig reduziert werden müsse, sowie eine antizyklische Ausrichtung der
Ausgabenpolitik des Bundes mit dem Ziel, die Schulden zu reduzieren und die Steuern
zu senken (Mo. 00.3230). Der erste Vorstoss fand im Nationalrat Zustimmung, wurde
aber vom Ständerat in ein Postulat beider Räte umgewandelt. Die zweite Motion wurde
auf Antrag des Bundesrates abgelehnt.  Eine Motion des Wallisers Antille (fdp) 00.3136)
zur Reduktion der Bundesschuld wurde in der Herbstsession abgeschrieben. Eine
Motion Mathys (svp, AG) (Mo. 00.3451) zur Senkung der Bundesschuld um 30% wurde
vom Nationalrat diskussionslos abgelehnt. 15

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI

Als Postulat überwiesen wurde eine Motion Rossini (sp, VS), die mehr Transparenz in der
Statistik der öffentlichen Finanzen gefordert hatte. Der Bundesrat wies auf die
laufende Revision der Finanzstatistik hin, die unter anderem Parallelerhebungen
verhindern soll und eine Harmonisierung mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
anstrebt. 16

MOTION
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Der Ständerat überwies eine Motion der FK-NR (Mo. 01.3678), die das
Ausgabenwachstum im Finanzplan 2003-2005 von nominell 4,1% auf 3,3% senken will,
um die Ausgaben zu stabilisieren, nur als Postulat. Das Anliegen sei zwar berechtigt,
aber realpolitisch nicht umsetzbar; die Schuldenbremse gehe vor. Gegen den Antrag
des Bundesrats überwies der Rat auch eine Motion Merz (fdp, AR), welche die Regierung
beauftragt, den Voranschlag 2004 und den Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass
das Wachstum der Gesamtausgaben gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die
durchschnittlich erwartete Teuerung beschränkt bleibt. Zudem soll der Bundesrat
weitergehende ausgabenseitige Entlastungsmassnahmen aufzeigen. Bundesrat Villiger
erklärte, dass bei der Erarbeitung von Voranschlag und Finanzplan nicht nur die
Schuldenbremsenkonformität im Vordergrund stehe. Der Bundesrat wolle auch den
finanzpolitischen Spielraum sicherstellen. Die Kosten, die im AHV- und IV-Bereich
unweigerlich anstehen, seien jedoch derart hoch, dass sie nicht durch Einsparungen in
anderen Bereichen kompensiert werden können. Deshalb seien die Forderungen der
Motion nicht realistisch. 17

MOTION
DATUM: 10.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Antrag des Bundesrates überwies der Nationalrat im Frühling eine Motion
Walker (cvp, SG), welche die Regierung beauftragt, den Voranschlag 2004 und den
Finanzplan 2005-2007 so zu gestalten, dass das Wachstum der Gesamtausgaben
gegenüber dem Voranschlag 2003 auf die durchschnittlich erwartete Teuerung
beschränkt bleibt; der Ständerat hatte im Vorjahr bereits einer gleich lautenden Motion
Merz (fdp, AR) (Mo. 02.3573) zugestimmt. Finanzminister Villiger erklärte in seiner
Antwort auf eine diesbezügliche dringliche einfache Anfrage von Anita Fetz (sp, BS)
(Anfrage 03.1014), es wäre eine jährliche Kürzung der geplanten Ausgaben um 7 Mia Fr.
nötig, um die Vorgaben des Vorstosses zu erfüllen. Die damit verbundenen Eingriffe in
die staatliche Aufgabenerfüllung wären weder sachlich vertretbar noch politisch
umsetzbar. Um den Bundeshaushalt langfristig zu sanieren, plane der Bundesrat vorerst
ein Entlastungsprogramm von 2 Mia. Fr. Da die WAK-NR nicht bereit war, die
Inkraftsetzung der Ehepaar- und Familienbesteuerung zeitlich zu verschieben, seien
zusätzliche Einsparungen von 1,5 Mia. bei den Ausgaben nötig. Der Bundesrat halte sich
jedoch die Möglichkeit offen, allenfalls auch einnahmenseitige Massnahmen
vorzuschlagen, so die Einführung einer Bundeserbschafts- und -schenkungssteuer, die
Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Schliessung von Steuerlücken in verschiedenen
Bereichen. Die Diskussion der gleich lautenden Motion der FDP-Fraktion (Mo. 02.3442)
wurde verschoben. 18

MOTION
DATUM: 21.03.2003
MAGDALENA BERNATH

Im Sommer lehnte der Nationalrat eine Motion seiner Finanzkommission ab, welche die
Kreditsperre für die Ausgaben des laufenden Jahres von 1% auf 2% erhöhen wollte.
Gemäss Bundesrat Villiger hätte dies bedeutet, dass zusätzlich zu den geplanten
Sparmassnahmen im zweiten Halbjahr 2003 noch 90 Mio Fr. hätten eingespart werden
müssen. 19

MOTION
DATUM: 10.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Mit einer Motion verlangte Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) vom Bundesrat eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben. Analog zur NFA-Kommission soll eine
Spezialkommission erstens Vorschläge zu einer allgemeinen Reform der
Bundesaufgaben basierend auf den Kriterien Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit
unterbreiten, zweitens das Problem der permanenten Überlastung des Bundes und
seiner Institutionen analysieren und drittens für jedes neue Investitionsvorhaben ein
Spezialbudget vorlegen. Die ersten beiden Punkte des Vorstosses wurden überwiesen,
der dritte abgelehnt; der Bundesrat hatte die ersten Punkte nur in Postulatsform
entgegen nehmen wollen. Auf Antrag des Bundesrates überwies der Ständerat eine
Motion Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 03.3345) als Postulat, welches die Regierung
beauftragt, in vierzig Punkten eine Reihe von Reformen in den verschiedensten
Politikbereichen (Gesundheit, soziale Wohlfahrt, Verkehr, Landesverteidigung etc.)
voranzutreiben. Die Absicht des Motionärs war, den Bundesrat dazu zu bewegen, dem
Parlament eine Auswahlmöglichkeit bei den Sparvorschlägen zu bieten. Bundesrat
Villiger entgegnete, dass er dies gerne tun würde, doch sehe er kein grösseres
Sparpotenzial. Der Rat überwies auch ein Postulat Bürgi (svp, TG) (Mo. 03.3348), das die
finanzpolitische Prüfung von längerfristigen Reformen in elf Bereichen anregte. Im
Anschluss an die Debatte zum Entlastungsprogramm 2003 überwies das Parlament eine
Motion der Spezialkommission-NR (Mo. 03.3435) als Postulat beider Räte, welches ein
weiteres Sanierungsprogramm fordert; die Diskussion einer Motion der SVP-Fraktion
(Mo. 03.3495), die ein Sanierungspaket mit einer Aufgabenverzichtsplanung und einer

MOTION
DATUM: 19.12.2003
MAGDALENA BERNATH
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Ausgabenreduktion von mindestens 2,5 Mia Fr. bis Ende 2004 verlangt, wurde
verschoben. 20

Während des laufenden Jahres behandelten die Räte mehrere Vorstösse, welche eine
Aufgabenverzichtsplanung verlangten: In der Sommersession lehnte der Nationalrat
eine von Ständerat Epiney (cvp, VS) (Mo. 02.3736) eingereichte Motion, welche eine
umfassende Überprüfung der Bundesaufgaben verlangte, ab, da mit den
Entlastungsprogrammen 2003 und 2004 bereits entsprechende Schritte eingeleitet
seien. Auf Antrag des Bundesrates überwies er drei gleichlautende Motionen der SVP-,
CVP- und FDP-Fraktion (Mo. 02.3444, Mo. 02.3443, Mo. 02.3442)  als Postulate, welche
eine schuldenbremsenkonforme Finanzplanung ohne Steuererhöhungen, eine
Verzichtsplanung sowie eine Beschränkung des Ausgabenwachstums auf das
Wirtschaftswachstum forderten und stimmte der Umwandlung einer weiteren Motion
der FDP-Fraktion (Mo. 02.3560) in ein Postulat zu, das die Kürzung der Ausgaben
verlangte. In der Herbstsession nahm der Nationalrat eine Motion der CVP-Fraktion
(Mo. 03.3311) an, welche die Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und
der Strukturen der Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse
forderte. Der Bundesrat hatte diesen Vorstoss lediglich in Postulatsform
entgegennehmen wollen. 21

MOTION
DATUM: 27.09.2004
MAGDALENA BERNATH

Im Anschluss an die Budgetdebatte überwies das Parlament eine Motion der FK-NR,
welche den Bundesrat beauftragte, die Normen und Standards der allgemeinen
Bundesverwaltung im Bereich Bauten, Raumbewirtschaftung, Logistik und
Informationstechnologie in allen Departementen durchzusetzen. Zwei weitere
Vorstösse der Kommission stiessen beim Nationalrat zwar auf Zustimmung, der
Ständerat lehnte sie jedoch auf Antrag des Bundesrats ab: Die erste Motion (Mo.
04.3615) forderte eine konkrete Aufgabenverzichtsplanung und Verwaltungsreform, um
mindestens ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis zu erreichen. Der Ständerat verwarf
sie mit der Begründung, dass nur noch das Finanzplanjahr 2006 einen negativen
Abschluss aufzeige, 2007 und 2008 gingen von schwarzen Zahlen aus. Um auch für
2006 einen ausgeglichenen Abschluss zu erreichen, müsste parallel zum und
gleichzeitig mit dem Entlastungsprogramm 2004 (EP 04) mit einem Umfang von 2 Mia
Fr. ein weiteres Sanierungsprogramm in der Grössenordnung von rund 800 Mio Fr.
konzipiert und mit Gesetzesänderungen im Hinblick auf das Jahr 2006 umgesetzt
werden. Ein derart drastisches Vorgehen – zwei Sanierungsprogramme gleichzeitig
nebeneinander – sei nicht nur nicht machbar, sondern gefährde das EP 04. Die zweite
vom Ständerat verworfene Motion (Mo. 04.3617) verlangte, die im Generalsekretariat
des UVEK unter der Rubrik „Dienst für besondere Aufgaben“ anfallenden, von den
Bestellern nicht vollständig abgegoltenen Kosten bezüglich des Kostendeckungsgrades,
der Transparenz und der Departementszuordnung zu überprüfen und entsprechende
Anpassungen im Budget 2006 vorzunehmen. Der Nationalrat überwies zudem
diskussionslos ein Postulat der FDP-Fraktion (Po. 04.3445), welches vom Bundesrat die
Gewährleistung der Kostentransparenz für staatliche Leistungen forderte. 22

MOTION
DATUM: 08.12.2004
MAGDALENA BERNATH

Gegen den Willen des Bundesrates stimmte der Ständerat in der Frühlingssession einer
Motion Lauri (svp BE) zu, welche verlangt, den Einnahmenschätzungen für Budget und
Finanzplan realistisch-konservative Annahmen zugrunde zu legen, da die
Einschätzungen in den vergangenen Jahren zu optimistisch ausgefallen seien. Der
Nationalrat lehnte den Vorstoss ab. 23

MOTION
DATUM: 09.06.2005
MAGDALENA BERNATH

Diskussionslos stimmte der Nationalrat einer Motion der FDP-Fraktion zu, welche den
Bundesrat auffordert, die Synergie- und Rationalisierungspotenziale in der
Bundesverwaltung als Folge der vom Volk angenommenen NFA aufzuzeigen und einen
Bericht über den Zeitplan der Realisierung der Effekte auf Budget und Personal zu
erstellen. 24

MOTION
DATUM: 17.06.2005
MAGDALENA BERNATH
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In der Frühlingssession nahm die kleine Kammer eine im Vorjahr bereits vom
Nationalrat gebilligte Motion der CVP-Fraktion (Mo. 03.3311) an, welche die
Überprüfung von Aufgaben und Leistungen des Bundes und der Strukturen der
Bundesverwaltung sowie die Durchforstung der Rechtserlasse forderte. Das Parlament
überwies auch eine Motion von Ständerat Altherr (fdp, AR) (Mo. 04.3811) und eine in die
gleiche Richtung zielende Motion von Nationalrat Favre (fdp, VD) (Mo. 04.3810), welche
eine detaillierte Erfassung der Aufgaben und Aufträge der Bundesverwaltung und deren
Kosten verlangten und, unter Einbezug der Kantone, die Benennung der Schwerpunkte
künftiger Staatstätigkeit. Um zu verhindern, dass der Bundeshaushalt in den
kommenden Jahren wieder aus dem Ruder läuft, stimmten die Räte einer Motion
Schweiger (fdp, ZG) (Mo. 04.3518) zu, gemäss der die Ausgaben 2008 den Voranschlag
2004 um maximal 3 Mia Fr. überschreiten dürfen, wobei die Mehrausgaben so weit wie
möglich für wachstumspolitisch sinnvolle Aufgaben einzusetzen sind. Finanzminister
Merz appellierte an das Parlament, zur Umsetzung konsequent Hand zu bieten. In der
Wintersession überwies der Ständerat schliesslich eine Motion Lauri (svp, BE) (Mo.
05.3287) , welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren.
Ausführlich debattiert, aber mit 18:13 Stimmen abgelehnt wurde ein Postulat
Sommaruga (sp, BE) (Po. 05.3597), das als „Gegenrecht“ zur Schuldenbremse auf der
Ausgabenseite ein Gesetz zur Gegenfinanzierung von Steuersenkungen anregte. 25

MOTION
DATUM: 08.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Im Zusammenhang mit dem EP 04 behandelte das Parlament eine Reihe von
Vorstössen: Überwiesen wurden zwei Motionen der Spezialkommission des
Nationalrats: Die erste (Mo. 05.3223; siehe dazu auch hier) ermöglichte es dem
Schweizerischen Nationalfonds (SNF) wieder, einen jährlichen Reservebetrag von 50
Mio Fr. für langjährige Projekte mit starker ausländischer Forscherbeteiligung
vorzusehen; die Massnahmen des EP 04 hatten eine Änderung der bisherigen
Verbuchungspraxis verlangt, die es dem SNF nicht mehr erlaubten, Rückstellungen in
dieser Grössenordnung zu tätigen. Das zweite Begehren (Mo. 05.3228; siehe dazu auch
hier) verlangte von der Regierung, im Rahmen der bevorstehenden Verwaltungsreform
eine Zusammenführung der Bundesämter für wirtschaftliche Landesversorgung, für
Landwirtschaft, für Veterinärwesen sowie der Eidg. Forstdirektion zu prüfen mit dem
Ziel, die Verwaltungskosten um mindestens 25% zu senken. Gegen die Stimmen der
Linken billigte der Nationalrat auch eine dritte Motion seiner Spezialkommission,
welche die Einnahmen aus der für den Strassenverkehr zweckgebundenen
Mineralölsteuer ab sofort ausschliesslich und nur gemäss den geltenden Bestimmungen
verwenden will. Da das EP 04 eine Etappierung vorsieht, lehnten beide Räte eine
Standesinitiative des Kantons Jura (St. Iv. 05.303) zur raschen Fertigstellung des
Nationalstrassennetzes ab. 26

MOTION
DATUM: 15.12.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Ständerat lehnte eine im Vorjahr vom Nationalrat gebilligte Motion der FDP-
Fraktion ab, welche den Bundesrat aufforderte, die Synergie- und
Rationalisierungspotenziale in der Bundesverwaltung als Folge der vom Volk
angenommenen NFA aufzuzeigen und einen Bericht über den Zeitplan der Realisierung
der Effekte auf Budget und Personal zu erstellen. Der Rat sah die Anliegen des
Vorstosses in der zweiten Botschaft des Bundesrates zur NFA im wesentlichen als erfüllt
an. 27

MOTION
DATUM: 21.03.2006
MAGDALENA BERNATH

Der Nationalrat stimmte einer im Vorjahr vom Ständerat gebilligten Motion Lauri (svp,
BE) zu, welche von der Regierung verlangt, die finanzpolitisch prioritären
Strukturreformen so zu gestalten, dass sich die Mehrausgaben unter Berücksichtigung
der Konjunktur möglichst auf die Teuerung beschränken. Die Reformen sollen sich vor
allem auf die Bereiche Verkehr, Bildung, Soziales und Landwirtschaft konzentrieren. 28

MOTION
DATUM: 21.06.2006
MAGDALENA BERNATH
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Der Nationalrat Markus Hutter (fdp, ZH) reichte zwei Motionen zum Thema
Schuldenbremsenkonformität ein. Die erste der beiden wollte, dass im Falle von im
Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten Budgets der Bundesrat die
budgetierten Zusagen so weit reduziert, bis die Schuldenbremse wieder eingehalten
werden kann. Der Bundesrat lehnte dies mit der Begründung ab, dass es nicht angehe,
im Falle eines durch das Parlament nicht schuldenbremsenkonform verabschiedeten
Voranschlags die Budgethoheit an den Bundesrat zu delegieren. Der Nationalrat sprach
sich gegen die Motion aus. Die zweite Motion (Mo. 03.3770) verlangte vom Bundesrat,
keine Frühpensionierungen beim Bundespersonal auf Staatskosten mehr vorzunehmen,
sofern die Haushaltsführung des Bundes nicht schuldenbremsenkonform ausgestaltet
ist. Auch diese Motion wurde knapp mit 80 zu 91 Stimmen abgelehnt. 29

MOTION
DATUM: 12.03.2007
LINDA ROHRER

Eine Motion Kiener Nellen (sp, BE) forderte den Bundesrat auf, zu Beginn jeder Session
eine Übersicht über behandelte Geschäfte mit Auswirkungen auf den Steuerertrag von
Bund und Kantonen zu publizieren. Nur mit einer solchen Übersicht könne genügend
Transparenz in Bezug auf die zahlreichen Steuervorhaben hergestellt werden. Sowohl
der Ständerat als auch der Nationalrat nahmen die Motion gemäss Empfehlung des
Bundesrates an. 30

MOTION
DATUM: 01.10.2007
LINDA ROHRER

Die SVP-Fraktion hatte 2005 eine Motion eingereicht mit dem Auftrag an den
Bundesrat, ein umfassendes Konzept zur Sanierung der Bundesschulden vorzulegen.
Die ursprüngliche Behandlungsfrist von Ende 2006 wurde vom Nationalrat verlängert,
der der Motion im März 2009 knapp mit 92 zu 90 Stimmen zustimmte. Im Ständerat
hingegen herrschte die Meinung vor, dass das Verfallsdatum dieser Motion
überschritten war; er lehnte sie deutlich ab. 31

MOTION
DATUM: 27.05.2009
NATHALIE GIGER

Um diese Stossrichtung zu untermauern, überwiesen die beiden Räte gegen den Antrag
des Bundesrates eine Motion der nationalrätlichen Finanzkommission, welche die
Landeregierung beauftragte, die Aufgabenüberprüfung fortzusetzen. Dadurch soll der
Bundeshaushalt längerfristig substanziell entlastet werden. Der Ständerat nahm am
Motionstext geringfügige Modifikationen vor, die den Bedürfnissen des Bundesrates
zumindest teilweise entgegen kamen. 32

MOTION
DATUM: 20.12.2011
LAURENT BERNHARD

Die Regierung habe die Bundesaufgaben strategisch zu überprüfen und den
Bundeshaushalt jährlich um CHF 1,5 Mrd. zu entlasten. Dies forderten National- und
Ständerat in der Herbst- bzw. Wintersession 2015 und überwiesen eine mit 14 zu 9
Stimmen angenommene Motion der Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) an den
Bundesrat. Die Motion sah vor, dass die Ergebnisse der Überprüfung über die
Voranschläge 2017 bis 2019 umgesetzt werden sollten. Im Nationalrat war eine
Minderheit Hadorn (sp, SO), die sich irritiert darüber gezeigt hatte, dass die Räte, deren
ständige Pflicht es sei, die Aufgaben strategisch zu überprüfen, nun dem ausführenden
Bundesrat diesen Auftrag erteilen wolle, mit 53 zu 107 Stimmen deutlich unterlegen.
Keine Unterstützung hatte die Motion von der Mehrheit der Finanzkommission des
Ständerates (FK-SR) erhalten. Diese hatte den Vorstoss mit mit 6 zu 4 Stimmen bei 1
Enthaltung abgelehnt, unterlag dann in der kleinen Kammer aber einer Minderheit Hefti
(fdp, GL) mit 16 zu 24 Stimmen. Der Bundesrat hatte die Motion unterstützt, da, so
Finanzministerin Widmer-Schlumpf, die Annahme eigentlich keinen Einfluss auf die
Sparmassnahmen des Bundesrats habe. 33

MOTION
DATUM: 24.09.2015
DAVID ZUMBACH

Mit der Motion Müller (cvp, LU) „Neuer Spielraum für die Verwendung von
Überschüssen" soll der Bundesrat beauftragt werden, Möglichkeiten aufzuzeigen,
Überschüsse im Bundeshaushalt bei einer Netto-Schuldenquote von maximal 10
Prozent des BIP in Zukunft zur Hälfte für den AHV-Ausgleichsfonds einsetzen zu
können. Der Motionär stösst sich daran, dass Überschüsse aus dem Budget unabhängig
von der Schuldenhöhe ausschliesslich für den Schuldenabbau verwendet werden
können und somit dringende Aufgaben wie die Sicherung der Altersvorsorge
zurückstehen müssen. 

Der Bundesrat präzisierte die Forderung Müllers, indem er die Verwendung der
Überschüsse gemäss den Vorgaben der Schuldenbremse auf die strukturellen

MOTION
DATUM: 17.03.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Überschüsse beschränkte. Diese seien zur Hälfte auf Mehreinnahmen bei der
Verrechnungssteuer zurückzuführen, deren zukünftige Entwicklung jedoch unklar sei.
Würden somit nur die Hälfte der strukturellen Überschüsse aufgrund der Kreditreste an
die AHV ausbezahlt, erhielte diese dadurch rund CHF 600 Mio. zusätzlich zum
jährlichen Bundesbeitrag an die AHV von CHF 8,2 Mrd. (2015). Da der Bundesrat jedoch
allgemein dabei sei, zu prüfen, ob eine Anpassung der Regeln der Schuldenbremse
sinnvoll sei, sei eine Fokussierung auf die AHV verfrüht. Folglich empfahl der Bundesrat
die Motion zur Ablehnung. 34

In seiner Botschaft zum Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 2017-2019
beantragte der Bundesrat, die Motion „Strategische Überprüfung der
Bundesaufgaben“ abzuschreiben. Er argumentierte, dass mit den im Voranschlag 2016
und dem Stabilisierungsprogramm 2017-2019 ergriffenen Massnahmen die
Kernforderung der Motion – die Entlastung des Haushalts um mindestens CHF 1,5 Mrd.
durch strategische Überprüfung der Bundesausgaben – erfüllt worden sei. So sei die
ausgabenseitige Entlastung sowohl durch Aufgabenverzicht als auch durch Reformen
und Effizienzsteigerungen erzielt worden, ohne dass dabei die Kernaufgaben des
Staates gefährdet worden wären. Sowohl der Ständerat (am 28.09.2016) als auch der
Nationalrat (am 30.11.2016) folgten dem bundesrätlichen Antrag und schrieben die
Motion ab. 35

MOTION
DATUM: 25.05.2016
ANJA HEIDELBERGER

Ohne grosse Debatte – einzig Motionär Müller (cvp, LU) und Bundesrat Maurer äusserten
sich zur Motion "Neuer Spielraum für die Verwendung von Überschüssen" – lehnte der
Nationalrat in der Sommersession 2017 den Vorschlag ab, dass der Bundesrat Regeln
ausarbeiten solle, wie in Zukunft nicht der gesamte Überschuss für den Schuldenabbau
verwendet werden müsse. Für die Motion sprachen sich 81 Parlamentarierinnen und
Parlamentarier aus der SP-, Grünen- sowie CVP/EVP-Fraktion aus, dagegen stimmten
geschlossen alle anderen Fraktionen (109 Gegenstimmen, 2 Enthaltungen). 36

MOTION
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER

In einer Motion verlangte die SVP-Fraktion im Juni 2020 ein Aufgaben- und
Ausgabenmoratorium während fünf Jahren. Demnach sollte der Bundesrat dem
Parlament während mindestens fünf Jahren keine Erlassentwürfe zur Übernahme oder
Erweiterung von Aufgaben durch Bund und Kantone oder zur Schaffung oder Erhöhung
von Ausgabenposten (mit Ausnahme eines Teuerungsausgleichs) präsentieren, ausser er
integriere im Erlassentwurf «mindestens gleichwertige Entlastungsmassnahmen».
Dieses Moratorium sollte gemäss SVP-Fraktion jedoch nur den Bundesrat betreffen,
nicht aber das Parlament. Dieses sollte auch weiterhin Erlassentwürfe ausarbeiten
dürfen. Als Begründung für ihren Vorstoss verwies die Fraktion auf die hohen Ausgaben
im Rahmen der Covid-19-Pandemie, die den Handlungsspielraum des Bundes stark
eingeschränkt hätten. Der Bundesrat warnte davor, dass ein Ausgabenwachstum
unterhalb der Teuerung «wesentliche Ausgabenkürzungen zur Folge» hätte und dass
die auf Gesetzes- oder Verfassungsebene geregelten Ausgaben nicht kurzfristig
plafoniert werden könnten. Relevant sowohl für Ausgaben als auch Einnahmen des
Bundes sei denn auch nicht die Teuerung, sondern das nominale BIP. Im Juni 2022
sprach sich der Nationalrat mit 134 zu 49 Stimmen – letztere stammten von der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion – gegen die Motion aus, die damit erledigt war. 37

MOTION
DATUM: 10.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Afin de lutter contre la crise économique induite par le Covid-19, la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) souhaite utiliser la totalité
de la distribution ordinaire et additionnelle de la Banque nationale suisse (BNS) pour
réduire la dette. Elle a déposé une motion dans cette optique. Une minorité, emmenée
principalement par des voix du camp rose-vert, proposait de rejeter la motion.
Si le Conseil fédéral a souligné l'importance de réduire la dette liée au Covid-19, il a
estimé préférable de maintenir un maximum de flexibilité et de ne pas affecter
légalement la distribution de la BNS au Covid-19. En effet, il a rappelé qu'il était
primordial de réduire la dette à un rythme raisonnable, sans imposer une politique
budgétaire trop restrictive, afin de soutenir la reprise économique. De son côté, la
Commission des finances du Conseil national (CdF-CN) a recommandé par 16 voix
contre 8 de rejeter la motion. Au final, l'objet a été adopté, in extremis, à la chambre du
peuple par 95 voix contre 91 et 4 abstentions. Les voix de l'UDC rejointes par 21 voix du
groupe du Centre et 22 voix du PLR ont fait pencher la balance. Les 4 abstentions,

MOTION
DATUM: 17.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN
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potentiellement décisives, proviennent du PLR. 38

Im Gegensatz zur FK-NR, welche darauf verzichten wollte, die Corona-bedingten
Ausgaben als ausserordentliche Ausgaben zu verbuchen (Mo. 20.3470), beantragten
Charles Juillard (cvp, JU; Mo. 20.3285) sowie die Mitte-Fraktion (Mo. 20.3300) in einer
Motion, die «Schuldenbremse zu respektieren und die Ventilklausel zu nutzen».
Sämtliche Ausgaben zur Bewältigung der Coronakrise sollten entsprechend als
ausserordentliche Ausgaben verbucht werden. Da die auf das Amortisationskonto der
Schuldenbremse gebuchten Ausgaben innert sechs Jahren kompensiert werden
müssten, dies aber bei den Corona-Ausgaben aufgrund ihrer Höhe «nicht realistisch»
sei, sollte dafür eine Fristerstreckung beantragt werden. Wie auch bei der Motion der
Finanzkommission verwies der Bundesrat auf die finanzpolitische Gesamtschau, die er
Ende 2020 durchführen werde. In der Herbstsession 2020 folgte der Ständerat
stillschweigend einem Ordnungsantrag Français (fdp, VD) auf Zuweisung der Motion
Juillard an die FK-SR. Die Kommission müsse eine Bestandsaufnahme zu diesem Thema
machen, argumentierte Français. 39

MOTION
DATUM: 22.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Mit dem Abbau der durch Covid-19 entstandenen Schulden beschäftigte sich im
Dezember 2020 auch Peter Hegglin (mitte, ZG) in einer Motion. Bundesrat und
Parlament hatten im Dezember 2020 entschieden, einen Teil des (ordentlichen)
strukturellen Überschusses der Staatsrechnung 2019 als Gutschrift auf das
Amortisationskonto – also als ausserordentliche Einnahmen – zu verbuchen, um damit
einen Teil des als ausserordentliche Ausgaben verbuchten Corona-bedingten Defizits
decken zu können. Auch Peter Hegglin schlug nun in seiner Motion vor, das Defizit des
Amortisationskontos im Jahr 2020 zu zwei Dritteln durch den Überschuss bei den
ordentlichen Einnahmen der letzten Jahre zu decken. Das verbliebene Drittel des
Defizits auf dem Amortisationskonto sollte hingegen wie üblich abgebaut werden
müssen, jedoch ausnahmsweise nicht in sechs, sondern in zwölf Jahren. Dadurch
müssten im ordentlichen Budget jährlich etwa CHF 500 Mio. gespart werden statt
jährlich CHF 1.8 Mrd. bis CHF 3 Mrd. (bei einem Abbau in 6 respektive 10 Jahren), wie
sie bei einem vollständigen ordentlichen Schuldenabbau anfallen würden. Letzteres
hätte denn auch einschneidende Sparmassnahmen zur Folge, welche die Erholung der
Wirtschaft stoppen könnten, begründete Hegglin seine Motion. Diesem Argument
pflichtete der Bundesrat bei, erachtete aber bereits die Einsparungen von CHF 500
Mio. jährlich als schädlich für die Wirtschaft. Somit beantragte er die Motion zur
Ablehnung und verwies auf den Auftrag des Parlaments im Rahmen der
Legislaturplanung 2019-2023, eine Botschaft zum Abbau der Schulden ohne
Steuererhöhungen und Entlastungsprogramme vorzulegen, wobei er auch den ersten
Teil der Motion prüfen werde.
Der Ständerat folgte in der Frühjahrssession 2021 einem Ordnungsantrag Herzog (sp,
BS) auf Zuweisung der Motion an die FK-SR. Für das Jahr 2020, auf das sich die Motion
beziehe, sei diese bereits veraltet, jedoch gehe es darin eigentlich um den Abbau der
gesamtem Covid-19-Schulden – ein Thema, das noch immer offen sei. Somit solle die
Kommission die konkreten Vorschläge der Motion, wo sie nicht den bereits getroffenen
Entscheidungen widersprächen, in die Diskussion aufnehmen, argumentierte Herzog.
Damit zeigte sich der Motionär einverstanden und der Rat nahm den Antrag
stillschweigend an. 40

MOTION
DATUM: 10.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2021 schlug die FK-SR in einer Motion vor, die Zusatzausschüttungen des Jahres
2020 (CHF 660 Mio.) der SNB dem Amortisationskonto gutzuschreiben und somit zum
Abbau der Corona-Schulden zu verwenden. Anders als die Motion ihrer
Schwesterkommission, welche neben den Zusatzausschüttungen auch den Grundbetrag
der Ausschüttungen auf das Amortisationskonto buchen wollte, plante die
ständerätliche Kommission, den Grundbetrag über CHF 2 Mrd. wie geplant dem
ordentlichen Haushalt zukommen zu lassen. Demnach hätten «Zusatzausschüttungen
[...] klar den Charakter von ausserordentlichen Einnahmen», begründete die
Kommission ihren Vorstoss. Im August 2021 beantragte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion, da er den generellen Vorschlag der ständerätlichen Kommission in der
Zwischenzeit als eine von zwei Möglichkeiten in seine Botschaft zum Abbau der Covid-
19-Schulden aufgenommen hatte: So sollen die Schulden neben der Verwendung der
ordentlichen Überschüsse in den kommenden Jahren entweder über die
Zusatzausschüttungen der SNB oder über eine Umbuchung der als ordentliche
Überschüsse verbuchten Erträge aus früheren Jahren abgebaut werden. Gleichzeitig

MOTION
DATUM: 21.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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hatte er jedoch darauf verzichtet, die bereits verbuchten Zusatzausschüttungen aus
dem Jahr 2020 neu zuzuweisen und seine Regelung stattdessen auf die ab 2021
anfallenden Ausschüttungen beschränkt. 
Nachdem Bundesrat und Kommission dieses aktuelle Projekt des Bundesrates in der
Herbstsession 2021 erläutert hatten, zog die Kommission ihre Motion, die von einer
Minderheit Zanetti (sp, SO) abgelehnt worden war, zurück. 41

Nachdem das Parlament in der Sondersession im Mai 2020 Corona-bedingte Kredite
über CHF 16 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 40 Mrd. gutgeheissen hatte,
machten sich verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken
darüber, wie diese und die noch erwarteten Covid-19-Ausgaben finanziert werden
könnten. Regula Rytz (gp, BE) schlug vor, die Kosten der Corona-Pandemie durch einen
von 2020 bis 2025 befristeten Solidaritäts-Zuschlag auf Dividenden und
Kapitaleinlagereserven in der Höhe von 2 bis 3 Prozent ihres Wertes zu finanzieren.
Damit sollten diejenigen Unternehmen, die nicht oder nicht stark unter der Pandemie
litten und gar Dividenden ausschütten könnten, einen Solidaritätsbeitrag zugunsten der
stark betroffenen Unternehmen bezahlen. Zudem sei die Massnahme
volkswirtschaftlich sinnvoll, da damit die starke Corona-bedingte Belastung von Bund
und Kantonen etwas gelindert werden könne. Der Bundesrat sprach sich gegen einen
entsprechenden Zuschlag aus, zumal er die Krise mithilfe der bestehenden
Einnahmequellen meistern wolle. Zusätzliche Steuern und Abgaben würden die
Rezession gar noch verschlimmern, befürchtete er. Neben dem Argument, dass für eine
solche Regelung eine Verfassungsänderung nötig wäre, verwies er unter anderem
darauf, dass die Unternehmen die entsprechenden Auszahlungen aufschieben und erst
nach 2025 tätigen könnten. Im Nationalrat, der diese und ähnliche Motionen in der
Frühjahrssession 2022 behandelte, stiess der Vorstoss lediglich bei den Mitgliedern der
SP- und der Grünen-Fraktion auf Zustimmung, er wurde mit 127 zu 66 Stimmen
abgelehnt. 42

MOTION
DATUM: 15.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Klarheit bezüglich der Abzahlung der Corona-bedingten ausserordentlichen
Leistungen – unter Beibehaltung der Schuldenbremse – sowie bezüglich der Folgen
der Pandemie für die Sozialwerke verlangten Marcel Dettling (svp, SZ; Mo. 20.3392) und
Werner Salzmann (svp, BE; Mo. 20.3414) im Mai 2020 in zwei gleichlautenden Motionen.
So sollte der Bundesrat eine Lösung zur Behebung des Defizits auf dem
Amortisationskonto in der Höhe von CHF 40 Mrd. innert sechs bis acht Jahren, zu den
jährlichen Steuerausfällen von CHF 5 Mrd. und zu den Problemen für die AHV und die
Pensionskassen präsentieren. Der Bundesrat empfahl die Motionen zur Ablehnung.
Einen Abbau des Defizits auf dem Amortisationskonto innert sechs Jahren, wie es das
FHG vorsieht, lehnte die Regierung ab; damit würde der Finanzhaushalt zu stark unter
Druck gesetzt und die konjunkturelle Erholung gefährdet. Bezüglich der Probleme für
die Sozialwerke verwies der Bundesrat auf die neuen Finanzperspektiven von AHV, IV
und EO vom Juli 2020.
In der Ständeratsdebatte zur Motion Salzmann in der Herbstsession 2020 konnte
Bundesrat Maurer zumindest teilweise Entwarnung geben – die Corona-bedingten
Ausgaben betrügen bisher nicht CHF 40 Mrd., sondern «nur noch» CHF 20 Mrd. «Aber
20 Milliarden Franken sind eben immer noch sehr, sehr, sehr viel Geld», betonte der
Finanzminister. Obwohl man die grundsätzliche Stossrichtung der Motionen teile,
könne man nicht sämtliche Fragen zur Schuldenproblematik in einem Gesamtpaket
beantworten, sondern müsse sie jeweils einzeln angehen. Mit 23 zu 16 Stimmen sprach
sich der Ständerat gegen eine Annahme der Motion Salzmann aus. Dasselbe Ergebnis
verzeichnete die Motion Dettling in der Frühjahrssession 2022: Der Nationalrat lehnte
sie mit 138 zu 53 Stimmen ab. Unterstützung fand sie nur bei der geschlossen
stimmenden SVP-Fraktion. In der Zwischenzeit sei die «Motion von der Entwicklung der
letzten zwei Jahre überholt worden», betonte Bundesrat Maurer und verwies dabei auf
den Entwurf zur Revision des FHG. 43

MOTION
DATUM: 15.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem ihr die Motion Juillard (mitte, JU; Mo. 20.3285) für eine Nutzung der
Ventilklausel für den Abbau der Covid-19-Schulden zugewiesen worden war, hatte die
SGK-SR im Oktober 2020 entschieden, die entsprechende Beratung bis zum Vorliegen
der bundesrätlichen Botschaft über den Schuldenabbau aufzuschieben. Hingegen zog
die Mitte-Fraktion ihre gleichlautende Motion 20.3300 in der Frühjahrssession 2022
zurück. Sie erachtete diese als «nicht mehr aktuell» und machte stattdessen Werbung
für einen Alternativvorschlag zu den zwei vom Bundesrat in seiner mittlerweile
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ANJA HEIDELBERGER
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erschienenen Botschaft vorgeschlagenen Möglichkeiten zum Abbau der Corona-
bedingten Verschuldung: Statt den gesamten Betrag über die ausserordentlichen
Einnahmen (Variante 1 des Bundesrates) oder über die ordentlichen Überschüsse
(Variante 2 des Bundesrates) abzubauen, sollten zwei Drittel über die ordentlichen
Überschüsse und ein Drittel über die ausserordentlichen Einnahmen finanziert werden,
schlug Leo Müller (mitte, LU) im Rahmen der Rückzugsankündigung der Mitte-Motion
vor. Dadurch könne man «im Ausgleichskonto gewisse Reserven» für allfällige
zukünftige Krisen behalten. Im Mai 2022 zog schliesslich auch Charles Juillard seine
Motion in Anbetracht der bundesrätlichen Botschaft zurück. 44

Im September 2022 zog Motionär Peter Hegglin (mitte, ZG) seinen Vorstoss für einen
verträglichen Abbau der Covid-19-Schulden stillschweigend zurück. Noch im selben
Monat verabschiedete das Parlament die Änderung des Finanzhaushaltgesetzes zum
Abbau der coronabedingten Verschuldung. Zuvor war die in der Motion enthaltene Idee,
dass ein Teil des positiven Saldos des Ausgleichskontos für den Schuldenabbau auf dem
Amortisationskonto verwendet werden könnte, als eine von zwei Möglichkeiten in die
Botschaft des Bundesrates eingeflossen – das Parlament hatte sich in der Folge aber
dagegen entschieden. 45

MOTION
DATUM: 07.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der von der WAK-NR
eingereichten Motion für die vollumfängliche Verwendung des Bundesanteils an den
SNB-Ausschüttungen zum Abbau der Covid-19-Schulden. Zuvor hatte die FK-SR die
Motion mit 10 zu 2 Stimmen (bei 1 Enthaltung) zur Ablehnung empfohlen. Stattdessen
habe die Kommission bereits 2021 vorgeschlagen, nur die Zusatzausschüttungen in der
Höhe von maximal CHF 4 Mrd. jährlich für den Covid-19-Schuldenabbau einzusetzen.
Während «ordentliche Ausgaben durch ordentliche Einnahmen» finanziert werden
müssen und somit der Grundbetrag der Ausschüttungen in der Höhe von CHF 2 Mrd.
ordentlich verbucht werden soll, könnten die volatileren Zusatzausschüttungen
durchaus als ausserordentliche Einnahmen verbucht werden. Eine Minderheit Knecht
(svp, AG) beantragte hingegen die Annahme der Motion und somit auch eine
Verwendung des Grundbetrags der SNB-Ausschüttungen zum Abbau der
pandemiebedingten Schulden in zehn bis zwölf Jahren, um den «Druck auf die
ordentlichen Ausgaben des Bundes aufrechterhalten» zu können. Zumal sich der
Ständerat gleich vor der Beratung der Motion für einen Schuldenabbau ohne
Verwendung des Grundbetrags der SNB-Ausschüttungen ausgesprochen und diese
Frage damit bereits erledigt hatte, zog Hansjörg Knecht seinen Minderheitsantrag
zurück. In der Zwischenzeit hatte sich auch herausgestellt, dass die Finanzlage der SNB
im Sommer 2022 für Ende des Jahres eher darauf hindeutete, dass es womöglich weder
zu Ausschüttungen des Grundbetrags noch des Zusatzbetrags kommen wird. Der
Ständerat lehnte die Motion in der Folge stillschweigend ab. 46

MOTION
DATUM: 14.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Eine verbesserte Finanzplanung und -steuerung beim Bund verlangte Peter Hegglin
(mitte, ZG) im Juni 2022. Konkret soll der Bundesrat zukünftig eine mehrjährige, dem
Parlament vorzulegende Finanzstrategie als Teil der strategischen Ziele erarbeiten.
Diese soll eine kohärente Zielsetzung, Massnahmen zur Zielerreichung, eine Beurteilung
möglicher Risikofaktoren sowie entsprechende Lösungsvorschläge enthalten. Zwar
bestünden bereits kurz-, mittel- und langfristige Planungsinstrumente, diese seien aber
zu wenig verbindlich und zu wenig miteinander verknüpft. Entsprechend würden
langfristige Risikoanalysen auch zu wenig in die Finanzplanung einfliessen und die
Langfristperspektive allgemein zu wenig beachtet, wie etwa ein Bericht des EFD
aufgezeigt habe. Eine verbesserte Planung sei aber aufgrund von «mittel- bis langfristig
[...] enormen Herausforderungen» nötig, so der Motionär. 
Der Bundesrat erachtete ein solches zusätzliches Instrument als nicht notwendig und
beantragte die Motion zur Ablehnung. Stattdessen verwies er auf zwei neue
Instrumente, mit denen er die mittel- und langfristige Planung stärken wolle: die
Berichte zur Langfristperspektive für die öffentlichen Finanzen und die
Mittelfristperspektive sowie die steuer- und finanzpolitischen Prioritäten im
Legislaturfinanzplan. Darüber hinaus betonte er, dass auch neue Finanzplaninstrumente
die grossen externen Entwicklungen der letzten drei Jahre nicht hätten zu erfassen
vermögen. 
In der Herbstsession 2022 wies der Ständerat die Motion einem Ordnungsantrag Stark
(svp, TG) folgend stillschweigend seiner Kommission zur Vorberatung zu. 47

MOTION
DATUM: 28.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Nachdem die Motion Hegglin (mitte, ZG) für eine verbesserte Finanzplanung und
-steuerung beim Bund in der Herbstsession 2022 der FK-SR zur Vorberatung
zugewiesen worden war, empfahl diese die Motion im November 2022 mit 5 zu 0
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) zur Annahme. Die Kommission teilte die Ansicht des
Motionärs, dass die bestehenden Finanzplanungsinstrumente nur eine kurzfristige oder
sehr langfristige, jedoch keine mittelfristige Perspektive mit einem Zeithorizont von 10
bis 15 Jahren erlaubten. Die Motion verpflichte den Bundesrat zudem neu zur Schaffung
von Korrekturmassnahmen bei einer Verschlechterung der Finanzaussichten. Eine
Kommissionsminderheit sah in der Motion hingegen keinen Mehrwert, da die
entsprechenden Instrumente bereits vorhanden seien. Letztere Ansicht teilte nicht nur
der Bundesrat, sondern wohl auch die Mehrheit des Ständerats, der den Vorstoss in der
Wintersession 2022 mit 22 zu 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnte. 48

MOTION
DATUM: 14.12.2022
ANJA HEIDELBERGER
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